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− OeWA-Zonen in QP’s
− Nicht Genehmigungen
− Nachführungsreglemente
− Gemeindegrenzen
− Oereblex
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− Orientierung von Beschriftungen (Ori):
− In der Regel ist der Wert «90» zu erfassen. Dies entspricht 

einer horizontalen Beschriftung.
− Lage ausserhalb Perimeter
− Lage ausserhalb Gemeindegrenze
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Beschriftungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lage ausserhalb ist möglichst zu vermeiden



− Der Checkservice prüft die Topologie der Grundzone inkl. 
der Perimeter der Sondernutzungspläne. 

− Daher müssen bis anhin OeWA-Zonen innerhalb von QP’s
gelöscht werden.

− Es ist ein Anliegen diese Flächen zu erhalten, daher..
− Erfassung als überlagernde Fläche
− Anpassung des Checkservice
− Flächendeckende Erfassung der 

Grundzonen in QP’s
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OeWA-Zonen in Quartierplanungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Daher müssen Grundzonen innerhalb von QP’s gelöscht werden. Zudem dürfen sich QP’s nicht überlagern.UE_FLA: code 2400 Zonen mit besonderen Auflagen / 2420 Zonen mit besonderen Rechten / 2600 überl. Objekte orientierend / 2701 Perimeter / 2710 orient. Wohnen



− Aufgrund der Nicht-Genehmigung oder aufgrund von 
Ausnahmen von einzelnen Gebieten, bleiben noch 
"altrechtliche" Zonen und Bestimmungen gültig. Es ist aber 
aus Sicht Nachführung sinnvoll diese unter der neuen 
Planung zu verwalten.
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Nicht Genehmigungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gilt bei Revisionen und mit der Annahme: ohne BeschwerdenDie «Nicht-Genehmigung» kann als Überlagerung erfasst werden



− «Altrechtliche» Inhalte werden im Anhang geführt und auf 
der Titelseite erfolgt eine Hinweis.

− Nummerierungen bzw. die Benennung der Paragrafen 
dürfen sich nicht ändern.
− Wird ein Paragraf gelöscht, so bleibt die Nummerierung 

der nachfolgenden Paragrafen gleich.
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Nachführungsreglemente

Vorführender
Präsentationsnotizen
Details werden in der neuen technischen Weisung behandelt.



− Die Gemeindegrenze ist zum Teil nicht identisch mit der 
Liegenschaftsgrenze.

− Die Geometrien sind auf die Liegenschaftsgrenze 
anzupassen.

− Mit der AV93 III. Etappe sollten die Differenzen bereinigt 
werden.

− Es ist geplant Anpassungen an den 
Nutzungsplanungsdaten infolge AV93 III. Etappe mittels 
Interplolation als Dienstleistung ARP/AGI bereitzustellen.
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Gemeindegrenze



− Es ist geplant den DVS einen lesenden Zugang zu ihren 
Gemeinden für das Oereblex zur Verfügung zustellen. 
Dadurch können diese die entsprechenden Lexlinks direkt 
im Tool abfragen.
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Oereblex
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Danke
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